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49/12. Tätigkeit des VOrberelb"'gsevssrJ!usses fiIr deu 
fiIDfzIgsteu Jahrestag der Verefulen Nationen 

BI 

Fl!sTLEGUNG DER REDNERL1STB FOR Dm SONDERGBDBNKSlT
ztlNG DER GENERALVERSAMMLUNG ANLÄSSLICHDES FIlNF
ZIGSTEN JAHRESTAGS DER VBRBINTBNNATIONBN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/215 B· vom 26. Mai 
1994, in der sie beschlosseo hat, anliß1ich des flIDfzigsten 
Jahrestags des Iokrafttretens der Charta der V=intenJNatio
nen eine Sondergedenksitznng einzuberufen, die vom 22. bis 
24. Oktober 1995 am Amtssitz der VCIeinten Nationen 
stattfinden soll, 

sowie unter Hinweis auf Ziffer 8 des Berichts des Vor
bereitungsausschusses f!Ir den flIDfzigsten Jabrestsg der 
VCIeinten Nationen', worin die Modalitliten f!Ir die Einladung 
Palilstin8s und, auf Antrag, anderer Beobachter zur Teilnahme 
an der Sondergedenksitznng v=inhart wurden, 

I DamIt wird eile _ 49112 in Absc1utIlI H des 0jJIzMIen Protokolls 
der Generalversmnmhmg, Neunundelerzlpt8 Tasrmg. BeIlag. 49 (A/49/49), 
Bd.1. zu ResolutIon 49/12 A. 

, 0/fIZie1les ProtokDll der GeneraIv8rsammlg, N8UIlU1Idllierzlpte 
TasrmS. Beilßgs 48 (A/49/48). 

1. beschließt, daß die Sondergedenksitznng aus ins
gesamt sechs Sitzungen bestehen soll, wovon jeweils zwei auf 
einen 'Iltg entfallen; 

2. beschließt tllflJerdem, daß die Redner1is1e f!Ir die 
Sonliergedenksitzung nach dem in der Anlage zu dieser 
Resolution dargelegten Verfahren festgelegt wird. 

ANLAGE 

103. Plenarsitvmg 
24. Mal 1995 

Festiegnug der ReduerlIste fiIr d1e SontfersedeDIml 
der Generalversemmbmg onIJIßHch des fiIufzIgsten 
Jahrestags der Verefuten Natlonen 

1. FDr die Aufstellung der Rednerliste f!Ir die Sondergedenk
sitznng wird eioe Gesam1Zahl von sechs Sitzungen mit je 
2S Rednern zugrunde gelegt, mit Ausnahme der Nachmittags
sitzung am Dienstag, dem 24. Oktober 1995, bei der 60 Redner 
vorgesehen sind. 

2. Der erste Redner der Sondergedenksitzung wird' das 
Staatsoberhaupt des Gast1andes der Organisation sein. 

3. Die Rednerliste f!Ir die Sondergedenksitzg wird zunilchst 
wie folgt aufgestellt: 

a) Der Genera1sekretII oder sein Vertreter zieht einen 
Namen aus eioer Urne mit den Namen aller an der Sonderge
denksitzung teilnehmenden M'ngliedstaaten. Beobachters1aaten 
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sowie Palästinas, in seiner Eigenschaft als Beobachter. Dieses 
Verfabren wird so lange wiederholt, bis alle Namen gezogen 
worden sind und so die Reihenfolge bestimmt worden ist, in 
der die Thilne!nner gebeten werden, die Sitzung ihrer Wahl 
lIIIZUgeben und eine Nummer zu ziehen, die ihre Reihenfolge 
als Redner bestimmt. 

b) Es werdeo sechs Urnen vorbereitet (je Sitzung eine 
Urne), die Nummern enthalten, nach denen sich die IteiheDfoI
ge der Redner der belleffenden Sitzung bestimmt 

c) Sobald der Name eines Mitgliedstaates, Beobachter
staates oder Pallist/nas, in seiner Eigenschaft als Beobachter, 
vom . GeneraIsekretII oder von seinem Vertteter gezogen 
worden ist, wird dieser Mitgliedstaat, BeobachtelStaat oder 
PaUI'\W", in seiner Eigenschaft als Beobachter, zunächst 
gebeten, die Sitzung seiner Wahl anzugeben und anschlie&nd 
aus der entsptechenden Urne eine Nummer zu ziehen, die 
seinen PJatz auf der RednerHste bestimmt 

d) Bei jeder Sitzung wird eine gewisse Redezeit den an 
der Sondetsitzung teI1nehmenden Beobachtern vorbehalten. 
Diese weiden gebeten werden, an der Aufstellung der vor1liDfi
gen RednerHste in der gleichen Weise wie die Mitgliedstaaten, 
BeobachteIStaaten und PallIstina, in seiner Eigenschaft als 
Beobachter, teilzunehmen, jedoch mit sechs anderen Umen. 

4. Die Aufstellung der vorlliDfigen Red,nerHste fIIr die 
Sondergedenks!tzung gemäß Ziffer 3 dieser An1age wird auf 
einer Sitzung des VmbeteillmgsmlSScln:sses fIIr den fllnfzig
sten Jahrestag der Vereinten Nationen stattfinden, die am 
7. Juni 1995 abgehalten werden wird. 

5. Im AnschloB daran wird die RednerHste fIIr jede Sitzung im 
Einklang mit der hergebrachten Praxis der Generalversamm
lungfllr die Reihenfolge der einzelnen Kategorien von 
Rednern neu geordnet, wobei innetbalb der einzelnen Katego
rien die Reihenfolge gilt, die sich aus dem in Ziffer 3 dieser 
An1age beschriebenen Verfabren ergibt 

a) Vorrang haben daher Staatsoberhliupter, danach 
Vlzeprilsidenten. Kronprinzen und Kronprin_sj!)Den, 
Regierungschefs, der h6chstrangige Vertteter des Heiligen 
Stohls und der Schweiz, als Beobachterstant sowie PallIsti
Da, in seiner Eigenschaft als Beobachter, Minister, ständige 
Vertteter und andere Beobachter. ' 

b) Falls eine Erk1limng auf einer anderen als der ur
sprIinglich vorgesehenen Rangebene abgegeben werden soll, 
rOckt der Redner auf den nllchsten in der entsprechenden 
Kategorie verfllgbaren PJatz in der gleichen Sitzung. 

c) Die Th1nehmer können ihren PJatz auf der Rednerliste 
im Einklang mit der hergebrachten Praxis der Generalver
samm1ung untereinander tauschen. 

d) Redner, die nicht anwesend sind, wenn sie das Wort 
etgteifen sollen, rIIcken automatisch auf den Dlichsten in
nerhalb ihrer Kategorie verfllgbaren PJatz in der Rednerliste. 

6. Damit alle Redner Gelegenheit erhalten, bei der Sonderge
denksjtzlIDg das Wort ZU etgieifen, sollen Erklärungen auf fIInf 
Minuten beschränkt bleiben, was die Verteilung Ilingerer 'Iexte 
nicht mJSSChlieBt 

7. Der vollatlindjge 'Ieu aller der Sondergedenks!tg zur 
Verl'fIgung gestellten Reden wird auschlieBend in gebundener 
Form verIIffimllicht werden. 

49/21. WIrIBclJatbwlJlderldU'e filr 181111111"e LIIDder oder 
RegIonen 

o 
FlNANzmRUNG DER PALÄS11NENSISCHBN PoLIZEI 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/21 B vom 
2. Dezember 1994 Ober die Finanzierung der pallist/nensischen 
Polizei, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretär 
vom 6. April 1995' und seiner Betrauung des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen fIIr Paillst/naflüchtlinge im Naben Osten 
gemäß Ziffer 1 der Resolution 49/21 B, 

1. ersucht den Generalsektetllr, das Hilfswerk der 
Vereinten Nationen fIIr PallIstinafIücht1inge im Naben Osten 
erneut demit zu betrauen, fIIr einen splltestens am 31. De
zember 1995 ablaufenden Zeitraum unter gebfIhrender Be
rßcksjchtigung der Notwendigkeit einer genauen BucbflJhmng 
die freiwilligen Beitrllge Auszll71!hlen, die von den Gebern im 
Liebte der Aktivitliten des M-hne-Verbindungsansschmes fIIr 
Oehilter und andere Anlaufkosten der pa11istinensischen 
Polizei geleistet werden; 

2. ermutlgt alle Mitgliedstaaten, Ober das Hilfswerk 
Mitte1 fIIr diesen Zweck bereitzustellen; 

3. ersucht den GeneraIsekretII azlfJerrlem, über die 
DurcbfDhtung dieser Resolution Bericht zu emtl!tten. 

p 

101. PIenarsItomg 
13. Aprlll995 

NOI1IILFI!FIlRANnGtJA UND BARBUDA, DoMINICA, MoNTSI!R
RAT, Sr. ~:oND NBVIS UND ST. MAImN (NIEDBRLÄN
DISCIIB ANTILLEN) 

DIe Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf ihre Resolutionen 421169 vom 
11. J>ezember 1987,43/202 vom 20. Dezember 1988,441236 
vom 22. Dezember 1989, 45/185 vom 21. Dezember. 1990, 
46/149 vom 18. Pezember 1991,46/182 vom 19. Dezember 
1991, 48/188 vom 21. Dezember 1993 und 49/22 A vom 
2. Dezember 1994, 

erschllttert Ober die groBe Zahl der Betroffenen und Ober 
die Zerstörungen, die der Hurrikan Luis, der am 4. und 
5. September 1995 Antigua und Barbuda. Domini"", Montser
rat, St Kitts und Nevis und St Martin (Nieder1llndische 
Antillen) verheerte, angerichtet bat, 

, A/49/88S. 
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im lJewt4fJtseIn der ADBIrengungeD, welche die Regierungen 
und die Bevölkerung von Antigua und Barbuda, Dominica, 
MontlIen:at und St Kitts und Nevis sowie die Bev6Jkenmg von 
St. Martin (NIederländische Antillen) unterneIunen, um 
Menschenleben ZU retten und das Leid der Opfer des HUIri1ams 
Luis zu 1indem, 

im HinbUck auf die ungeheuren Anstrengungen, die 
notwendig sein werden, um die durch diese Natnrkatastrophe 
hervOlgeud'eno gravierende Situation zu mildern, 

im llewqfhseln der schnellen Reaktion von Regierungen, 
Organen und Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, internationalen und regionalen Organisationen, 
nich ....... atlic:hen Organisationen und Priva1personen. die Hi1fe 
gewiIbrt hohen, 

In der ErkennInIs, daß die Ausmaße der Katastrophe und 
Ihre mittel- und 1angfristigen Polgen es notwendig machen 
werden, daß die internationale Gemeinschaft in Ergiinzung der 
Anstrengungen. welche die Regierungen und die Bevölkerung 
von Antigua und Barbuda, Dominica, Montserrat und St. Kitts 
und Nevis sowie die Bevölkerung von St Martin (NIeder1lin
dlsche Antillen) unternehmen, Solidarität und humanitlire 
Anteilnahme unter Beweis &lellt, um eine breite multilaterale 
Zusam 1IlO1llll'beit zu gewllhrleiaten und so der unmittelbaren 
Notsituation in den betroffenen Gebieten zu begegnen und 
den Wiederaufbauproze einzuleiten, 

1. versichert die Regierungen und die Bevölkerung von 
Antigua und Barbuda, Dominica, Montserrat und St Kitts und 
Nevis sowie die Bevö1kenmg von St Martin (NIeder1lindlsche 
Antillen) ihrer SolldaritiJt rmd Untemf1tz!mg; 

2. dankt a11en Staaten der internationalen Gemeinschaft, 
den internationalen Organisationen und den mchtstaatlichen 
Orgauisationen. die den betroffenen Ländern Nothilfe gewllh
ren; 

3. fotrlert nlle Staaten der internationalen Gemeinschaft 
TlßClulrilcklich flIif, dringend großzügige Beitrilge zu den 
Nothilfe.., Norma1isierungs- und Wtedemufbaumaßna der 
betroffenen Länder zu leiaten; 

4. ersucht den Genemlsekretlir, in Zullammenarbeit mit 
den internationalen Pinanzinstitutionen und den Organen und 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen den 
Regierungen Antiguaa und Barbudas, Dominicas, Montserrata 
und St. Kitts und Nevis und der BeVölkerung von St. Martin 
(N"tederllindische At!tillen) dabei behilflich zu sein, ihre mitte1-
und langfristigen Bedfltfnisse zu ennitteln und Mittel zu 
beschaffen, sowie den betxoffenen Ländern bei den Wlederauf
bquanstrengungen behilflich zu sein, die ihre Regierungen 
unternehmen; 

5. ersucht den Genem1sekretIir aqßerdetn, der General
versammlung auf ibm fünfzigsten Thgung einen Bericht lIber 
die in Ziffer 4 genannten gemeinsamen Maßnahmen sowie 
Ober die Portschtitte vorzulegen. die bei den Nothilfe-, 
Norma1isierungs- und Wteclernufbaumaßnahmen in den 
bettoffenen Ländern erzielt wurden. 

108. PlenanItzrmg 
18. September 1995 

4')127. DIe SItuation der Demokrade DDCI der Menselum-
nehtelnHalI1 . 

B' 

Die Generalve1'SQ11Ull/ung, 

TlßCh weiterer Behandltmg des Punktes "Die Situation der 
Demokratie und der Menschenrechte in Haiti", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46fT vom 11. Oktober 
1991,46/138 vom 17. Dezember 1991, 47f20 A und B vom 
24. November 1992 beziehungsweise 20. April 1993, 47/143 
vom 18. Dezember 1992, 48/27 A und B vom 6. Dezember 
1993 beziehungsweise 8. Juli 1994,481151 vom 20. Dezember 
1993, 49/TT vom 5. Dezember 1994 und 49f201 vom 
23. Dezember 1994 sowie auf die vom Wutschafts- und 
Sozlalrat und von der Menschenrechtskommission zu dieser 
Frage verabsc!riedeten Resolutionen und Beschlflsae, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 841 (1993) vom 16. Juni 1993, 861 (1993) vom 
27. August 1993, 862 (1993) vom 31. August 1993, 867 
(1993) vom 23. September 1993, 873 (1993) vom 13. Oktober 
1993, 875 (1993) vom 16. Oktober 1993, 90S (1994) vom 
23. MIlIz 1994,917 (1994) vom 6. Mai 1994, 933 (1994) vom 
3O.1uni 1994,940 (1994) vom 31.1u1i 1994,944 (1994) vom 
29. September 1994, 948 (1994) vom 15. Oktober 1994, 964 
(1994) vom 29. November 1994 und 975 (1995) vom 
3O.1anuar 1995, 

mit Genugtuung Ober die Resolutionen MREIRES.1J91, 
MREIRES.2I91, MREIRES.3I92, MREIRES.4I92, MREI 
RES.s193 Corr.l,MREIRFS.6194 undMRElRFS.719S, die am 
3. und 8. Oktober 1991, 17. Mai uod 13. Dezember 1992, 
5. Juni 1993, 8. luni 1994 beziehungsweise S. Juni 1995 von 
den AuBenministem der MitgliPAlstaateu der Organisation der 
amerikanischen Staaten verabschiedet wurden, sowie über die 
Resolutionen CPIRBS.s67 (870191), CPIRBS.s75 (885/92), 
CPIRBS.s94 (923/92), CPIRBS.610 (968193), CPIRBS.6I3O 
(987194) und CPIRBS.633 (995194) und die Erk1äruogen 
CP/DEC.2 (896/92), CP/DEC.8 (927193), CP/DEC.9 (931/93), 
CP/DEC.I0 (934193), CP/DEC.14 (960193), CP/DEC.15 
(967193), CP/DEC.18 (986194) und CP/DEC.21 (1006194), die 
vom StIIndigen Rat der Organisation der amerikanischen 
Staaten verabschiedet wurden, 

erneut erkl4rend, daß die volle Binhaltung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten und die P1\Jderung der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in Haiti nach wie 
vor das Ziel der internationalen Gemeinschaft ist, 

in diesem Zusammenhang!eststeliend, wie wichtig es ist, 
daß in Haiti zur Zeit freie und faire Par1amentswablen statt
finden, und daß die Regierung Haitis bereit ist, diese in der 
Verfassung vmgesehenen Wahlen im Rahmen der voll
ständigen Wiederheratellung der Demokratie in Haiti ab
zuha1ten, 

betonend, wie wichtig es ist, daß in Haiti freie und faire 
Präsidentschaftswahlen stattfinden, und daß die Regierung 
Haitis bereit ist, als entscheidenden Schritt auf dem Weg zur 
vollatlndigen Konsolidierung einer dauerhaften Demokratie in 

• Dam!t wird die _ 491r1 in AbscImitt n des 0.fIIde/lm ProtokDll8 
der ~ N6ll1IU1IdIIIe1zgste Tagrm" _,.49 (A/49/49), 
Bd. J, zu JI_lntJon 49fZ7 A. 
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Haiti diese Wahlen im Einklang mit der Verfassung ab
zuhalten, 

unter 1IIlChdrUcldicher UntemfJtvmg der fortbestehenden 
Fllhrungsrolle des Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und des GeneralsekretII der Orgauisation der amerikaniscbeo 
Staaten bei den BemiIhungen der international'lll C.emeinscbaft, 
um die FllnIerung po1itischer Fortschritte in Haiti, 

mit Genugtuung iIher den Erfolg der Mission der Vereinten 
Nationen in Haiti und den Beitrag. den der Sonderbeauftragte 
des Generalsekretär der Vereinten Nationen und seine 
Mitarbeiter zu diesem Erfolg geleistet haben. 

sowie mit Genugtuung iIher die BemOhungen, welche die 
Staaten auch weiterhin unternehmen, um dem Volk von Haiti 
hmnanitäre HiJfe und tec!lDische ZuS/lmmmtarbeit zu ~
reD, 

In voller UntemfJtvmg der oenen Rolle, die der interna
tionalen Zivi1mission in Haiti bei der Schaffung eines K1imas 
der Freiheit und Thleranz zukommt, das der uneingeschränkten 
Einbaltnng der Men~hte und der voUstl/ndip Wieder
herstellung der verfassungsmäßigen Demokratie Haitis 
förderlich ist, 

In WanIigung des Beitrags, den die Mitglieder und das 
Personal der Internationalen Zivi1mission in Haiti unter 
schwierigen und manchmal geflIhrlichen Umstllnden ge1eistet 
haben, indem sie das hsitianiscbe Volk bei seinen Bemilhnn
gen um die WIederherstellung der verfassuDgsmlIlIigen 
Ordnung und Demokratie unleIslf1tzt haben, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIsekretiI 
vom 29. Juni 1995' iIher die Simation der Demokratie und der 
Menschenrechte in Haiti und insbesondere von dem da
zugehörigen Anhang mit dem Schrm'hen Präsident Jeu
Bertrand Aristides vom 23. Juni 1995 an den Generalsekretllr. 
worin er diesen ersucht, das Mandat der von der Generalver
sammlung in ihrer Resolution 47I2D B geschaffenen Mission 
zu verlllngern, 

1. billlgt die in dem Bmicht des GeneraIsekretiI 
enthaltene Empfehlung, das Mandat zur gemeinsamen 'Thi1-
nalune der Vereinten Nationen und der Organisation der 
amerikanischen Staaten an der Internationalen Zivi1mission in 
Haiti zu verlllngern, deren Aufgabe es ist, die volle Einbaltung 
der Menschenrechte und Grundfreihsiten durch Haiti zu 
verifizieren und dieshezOgliche Empfehlunp abzugeben. um 
die Schaffung eines Kli11tas der Freiheit und der Thleranz zu 
föIdern, das die Konsolidierong einer dm.erhaft.en verfassungs
mlIßigen Demokratie in Haiti begilDsligt, und zur StIIrkung der 
demokratischen Institutionen beizutragen; 

2. beschlUifJt, die Verlllngerung des Mandats des Anteils 
der Vereinten Nationen an der Mission bis zum 7. Februar 
1996 zu billigen, entsprechend der Aufgabenstellung und den 
Modalitäten, nach denen die Mission tIItig ist; 

3. bekundet ihre volle Unter8tIlI:oJng fiIr die Mission und 
vertraut darauf, daß die Regierung Haitis auch weiterhin 
rechtzeitig, uneingeschränkt und wirksam mit ihr ZlIS/lmmen
arbeiten wird; 

, AJ491926. 

4. w/lnUgt das Streben des hsitianischen Volkes nach 
einer starken und dauerhaften Demokratie, wirtschaftlichem 
Wohlstand und nationaler Aussöhnung; 

5. dankt den Staaten, die bei der Wiederherstellung der 
'Demokratie in Haiti und bei der Rftckkehr von Priisident Jeu
Bertrand Aristide in sein Amt behilflich waren, namentlich 
denjenigen Staaten, die an der Mission der Vereinten Nationen 
in Haiti teilgenommen haben, und denjenigen, die das hsitia
niscbe Volk bei seinen Bemilhnngen um die Rilckkehr zu einer 
verfassungsmllßigen Ordnung und zur Demokratie untersIfItzt 
haben; 

6. begrqJJt die Aussichten auf freie und faire Priisident
schaflswahlen und einen reibungslosen Übetgang zu einer 
neuen, demokratisch gewiIhlten Regierung im Februar 1996 im 
Einklang mit der Verfassung Haitis; 

7. bekr4ftlgt erneut, daß die internationale Gemeinschaft 
entscblossen ist, die technische, wirtschaftliche und finanzielle 
Zusammenarbeit mit Haiti zu erweitern, mit dem Ziel, seine 
Anstrengungen zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
zu unterstiltzen und die Inatitutionen, denen die Rechtspre
chung und die Gewährleistung der Demokratie, der politischen 
Stabilität und der wirtschaftlichen Entwicklung obliegt, zu 
stärken; 

8. wbt die 7uS8JDJDenarbeit zwischen dem Generalsekre
tär der Vereinten Nationen und dem Genemlsekretllr der 
Org!lDisation der amerikanischen Stanten bei den Bemilhnn
gen, die sie unternehmen, um die Achtung der Rechte aller 
Haitianer zu fiIrdem und zur Stärkung der demokratischen 
Inatitutionen beizutragen, namentlich auch die UnterstOtzung 
der Überwachung der Wahlen durch diese OrganiS/ltionen; 

9. ersucht den Generalsekretllr erneut, er möge die 
Regierung Haitis bei ihren Anstrengungen um den Wieder
aufbau des Landes und die Entwicklung Haitis unterstiltzen, 
mit dem Ziel, ein K1ima zu konsOlidieren, das der Schaffung 
einer dauerhaften Demokratie und der vollen Achtung vor den 
Menschenrechten förderlich ist; 

10. ersucht den Oenera1sekretII, auch weiterhin die 
Anstrengungen zu koordinieren, die ilas System der Vereinten 
Nationen im Hinblick auf geeignete Antwortmaßna1unen 
unternimmt, die es gestatten, humanitäre HiJfe zu leisten und 
den Entwicklungsbedilrfnissen Haitis gerecht zu werden; 

11. ersucht ~ Generalsekretllr a/fPerdem. der General
versammlung regelmllßig Berichte über die Tlltigkeit der 
Internationalen Zivilmission in Haiti vorzulegen; 

12. beschUeßt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

105. P/enarsiR,ung 
12. Juli 1995 

4'1236. MIssIon der Vereinten Nationen znr Verifikation 
der Mensehenreehte nnd der ErfiIllnng der Ver
pßiehtnngen aus dem Umfassenden Abkommen 
6ber Mensehenreehte In Gnahm!aJa 

A 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/15 vom 
20. November 1990, 46/109 A vom 17. Dezember 1991, 



Resolgflommolme CbawetsunganelmmBa"p'M' 'u8 5 

47/118 vom 18. Dezember 1992, 48/161 vom 20. Dezember 
1993 und insbesondere 481267 vom 19. September 1994, wa
rin sie beschloß, im Einklanf mit den Empfehlungen in dem 
Bericht des GeneraIsekretli filr einen Anfangszeitraum von 
sechs Monaten die Mission der Vereinten Nationen Z1D" Veri
fikation der Menschenrechte und der ErfIIllung der Verpflich
tungen aus dem Umfassenden Abkommen über die Men
schenrechte in Guatemala ZU schaffen, sowie ihre Resolution 
49/137 vom 19. Dezember 1994, worin sie den GeneraJsekre.. 
tIIr ersuchte, den guatemaltekischen Friedensprozeß durch 
seinen ~ weiter zu untenltiltzen und auch weitethin 
bei der UmseIz1mg der Vereinbarungen behilflich zu sein, 

mit Genugtqung über die Einleitung und die vollsJlindige 
Dislozierung der Mission sowie über die UnteI!lllItzung und 
Zusammenarbeit, die ihr seitens der Regierung Guatemalas 
und der Unidad,Revolucionarin Nacional Guatemalteca: zuteil 
wurde, 

sowie mit Genug/IIUIIg über den Abschluß des Abkommens 
über die Rechtsstellung der Mission zwischen der Regierung 
Guatemalas und dem Generalsekretllr und seiner darauffolgen
den Genehmigtjng durch den guatemaltekischen Kongreß, 

unter Beri1cksichsigung der Mitteilung des General
sekretIIra' mit dem Bericht des Direktors der Mission über die 
elSten drei Monate der TlItigkeit der Mission, 

Kenntnis nilhmend von den in diesem Bericht an die 
Regierung Gnatemalas und die Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatentalteca gerichteten Empfeblungen betreffend 
die ErfIIllung iluer Verpflichtungen aus dem Umfassenden 
Abkommen über die MenschenrechteS, 

betonend, wie wichtig es iat, nationale und internationale 
Mittel Z1D" Finimzierung von Projekten zum Autbau von 
lnatitutionen und zum Ausbau der Zusammenarbeit ZU 

mobilisieren, di~ des guatemaltekische Syatem zum SchuIz der 
Menschenrechte stärken sollen, 

In Mierkennung der :Anstrengungen des Genera1sekretllra 
und der Gruppe der Freunde des guntentaltekischen Friedena
prozesses" in Unterstiltzung der Friedenaverhandlungen, 

besorgt dadIber, daß sich die Friedensverhandgen in der 
zweiten HlIJfte deS 1ahres 1994 verlangsamt haben und daß die 
von den Parteien vereinbarten Fristen filr den Abschluß eines 
Ahkommena über einen tragflIhigen und dauerhaften Frieden 
nicht eingehalten wurden, 

nachdri1ckllch dartuif hinweisend, wie wichtig es iat, daß 
die Friedensverhandlungen neue Impulse erba1ten, damit rasch 
ein Paket von Abkommen erzielt wird, des der bewaffneten . 
Konfrontation ein Ende bereitet und die Grundlagen filr einen 
dauerhaften Frieden in GuatemaIn 1egt, 

mit GenugtrRmg Kenntnis nehmend von dem Bericht des 
Gen~ über die Schritte, die seit dem 22. Dezember 

• Al_ 
l Al491856: i 
• Al48I'J28.SI1994/448, Anhang I; siehe Offida/1Iecortls oftlte Sectu1ty 

Council. Fotty-n/1i!h y...,.. Supplmnent for Aprl1. May and J_ 1994, 
~S/l994/<I4s. 

9 Dio Gruppe der Fteunde setzt sich ",e IIIIIA" aus KoJmnbfen. Mexiko, 
Norwegen, SpanieIi. V_ und den Vorefnlgten _ """ AmerIka. 

1994 untemommen worden sind, um den Friedensverbsnd
lungen eine neue Dynamik zu verleihenlO

, 

nach BeIumdJung der in dem Bericht des Generalaekretllra 
über die Missionll entbaltenen Empfehlung betteffend die 
Verlllngerung des Mandats der Mission, 

1. begrlJjJt den Bericht des Generalsekretllra über die 
Mission der Vereimen Nationen Z1D" Verifikation der Men
schenrechte und der ErfIIllung der Verpflichtungen aus dem 
Umfassenden Abkommen über die Menschenrechte in Guate
mala; 

2. nimmt mit Genug/IIUIIg Kenntnis von dem Bericht des 
Direktors der Missinn über die elSten drei Monate der TlItig
keit der Mission; 

3. beschließt, im EinJdang mit der Empfehlung des 
Genera1sekretllra die Verlllngerung des Mandats der Mission 
um einen weiteren Zeitraum von secha Monaten zu genehmi
gen; 

4. lorden die Regierung GlIatemalas und die Unidad 
Revolucionaria Naciona1 Guatemalteca at.If, die Empfehlnngen 
der Mission zu befolgen und ihre Verpflichtungen aus dem 
Umfassenden Abkommen über die Menschenrechte voll zu 
erfflIlen; 

5. wiederholt, wie wichtig die in dem Umfassenden 
Abkommen über die Menschenrechte eingegangene Ver
pflichtung der Parteien iat, der Mission ihre größtmögliche 
Uldmstlltzung und jedwede Zusammenarbeit zu gewlihren, die 
sie Z1D" Wahrnehmung ihrer Aufgaben henötigt, inabesondere 
was die Sicherheit der Mitglieder der Mission betrifft; 

6. bittet die internationale Gemeinschaft, den Projekten 
zum Autbau von Institutionen und zum Ausbau der Zu
sammenarbeit mit staatlichen und nichtataatlichen Organisatio
nen, die des gnatemal\ekiache Syatem zum Schutz der Men
achemechte stIIrken sollen, verJDJ>hrte UnteIstlltzung zu 
gewIihren, insbesondere durch die Entrichtung freiwilliger 
Beitrllge an den Trenhandfonds filr den guntentaltekiachen 
Fr!edensprozeß, der vom Genera1sekretllr geschaffen wird; 

7. erkllJrt, erneut, weIche große Bedeutung sie dem 
baldigen Abschluß des AbJmmmena über einen tragflIhigen 
und danerhaften Frieden beimißt, und fordert die Parteien 
nachdriIcklich auf, ihr Versprechen, dem Verhandlungsprozeß 
neue Impulse zu erteiIen, einzllhal\en; 

8. ersucht den GeneraIsekretII, die Generalversammlung 
über die Durchfllhrung dieser Resolution voll untenichte! zu 
halten. 

B 

Die Generalve1'Sfl1ll11llung, 

99. PlenantIvmg 
31. Mllrz 1995 

unter Hinweis auf ihre Reaolutionen 45/15 vom 
20. November 1990, 461109 A vom 17. Dezember 1991, 

10 Al491857..sn!l95llfi8; slehe0ffida/1Iecortls oftlte Securl1y Council. 
Ff/IIeIh Y ..... Supp/DMnlfor JrI1l1JIIr1, FebTUllTl and March 1995, Do1mmont 
Sll995/168. 

11 Al49/8f:IJ. 
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47/118 vom 18. Dezember 1992, 48/161 vom 20. Dezember 1ItlChBehtmdlung der in dem Bericht des 0enera1sekre1Ii 
1993 und 481267 vom 19. September 1994. worin sie be- llber die Mission enthaltenen Empfehlung betJeffend die 
schloß. die Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation Verllingerong des Mandats der Mission, 
der Menschenrechte und der EtfIIIlung der Verpflichtungen 
aus dem Umfo_den Abkommen über die Menschenrechte 1. untetstmlchtdie Wichtigkeit des Abkommens über die 
in Guatemala ZU schaffen, sowie ihre Resolutionen 49/137 Identität und die Rechte der autochthonen Bevölkerungs-
vom 19. Dezember 1994 und Insbesondere 1I9/236 A vom gruppen als ein wichtiger Schritt im Rahmen des goatemaltek/-
31. März 1995. worin sie beschloß. die Verlllngerung des schen Friedensprozeos und als ein Meilenstein der Jntemn
Mandats der Mission um einen weiteren Zeitraum von sechs tionalen Dekade der autochthonen Bevölkerungsgruppen der 
Mannten zu genehmigen, Welt"; 

mit Genugtuung über die Uuteruiclmllng des Abkommens 
llber die IdentitIIt und die Rechte der autochthonen Bevll!ke
rungsgruppen12 durch die Parteien am 31. März 1995. 

unter Berllcksichtlgung der Mitteilung des GeneraIsekreIli 
mit dem zweite. Bericht des DIrektors der Mission13

• 

Kenntnis nehmend von den in dem zweite. Bericht des 
Direktors der Mission an die RIlgierung Guatemalas und die 
Unidad RIlvolucionaria Nacional Guatemalteca gerichteten 
Empfehlungen betJeffend die EtfIIIlung ihrer Verpflichtungen 
aus dem Umfassenden Abkommen über die Menschenrechte'. 

sowie Kenntnis nehmend von dem Ersuchen der Parteien, 
dieMission möge die Menschemecbtsaspekte des Abkmnmens 
llber die Identität und die Rechte der autochthonen Bevö!ke
rungsgruppen sofort verifizieren, und von der in dem Bericht 
des Generalsekretärs llber die Mission" enthaltenen Empfeh
lung betreffend die Mittel, die erforderlich sind, damit die 
Mission Wen Auftrag auch weiterbin erl'flllen kann, nament
lich ihre Verifikationstätigkeiten im Zusammenhang mit den 
Menschenrechtsaspekten des Abkonunens, 

erneut betonend. wie wichtig es ist, nationale und intemn
tionale Mittel zu mobilisieren, damit das gnatemaltekiscbe 
System zum Schutz der Menschenrechte geslllrkt wird, 

in dieser Hinsicht mit GenugfUU1lg llber die von der 
Gebergemeinscbaft in Guatemala zum Ausdruck gebrachte 
und auf dem am 2I.luni 1995 unter der Schirmherrschaft der 
Weltbank in Paris abgehaltenen informellen Gebetlleffen llber 
Guatemala erneut belrnndete Unterstlltzung fIIr die Umaelzung 
der im Rnbmen des guatemaltekischen FrIedensprozesses 
ratifizierten Abkonunen, namentlich des Umfassenden 
Abkommens über die Menschenrechte, 

in Anerkennung der Anstrengungen. die der Generalsekre
lIIr. die G!uPPe der Freunde des guatemaltekischen Friedena

. ~ und die zustlIndigen Organisationen und Program
me der Vereinten Nationen zur Unterstlltzung des goatema\te
kischen Friedensprozesses unternehmen, 

betonend, welche Bedeutung sie der uneingescbriInk 
Blnbaltung der Menschenrechte durch die Parteien und der 
sonstigen von ihnen eingegangenen Verpflichtungen ~imißt. 

betonend, daß es gilt, die derzeitige Dynamik zug.\msten 
des baldigen Abschlusses eines Abkommens über einen 
tragfähigen und dnuerbaften Frieden zu erbalten, 

.2 A/49J882-s/l99SJ256, Attbaag; slelte 0jfIcIaI Recorda qfthe &t:urlty 
CtnmcJ1. F1/IIßtIt y..", lkq>p/8m8nJ/DrApril, MayandJ .... 1995. Dnkmrent 
Sl\99SJ256, 

.. A/49/929.Aohang. 

.. A/49I9SS. 

2 begrljfJt den Bericht des 0enera1sekre1Ii über die 
Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der Men
schenrechte und der EtfIIIlnng der Verpflichtungen aus dem 
Umfassenden Abkonunen über die Menschenrechte in Gunte
maJa14; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem zweite. 
Bericht des Direktors der Mission; 

4. beschließt. im Einklang mit der Empfehlung des 
Generalsekretärs die Verlllngerung des Mandats der Mission 
um einen weiteren Zeitmum von sechs Monaten, das beißt bis 
zum 18. März 1996, zu genehmigen; 

5. begrqpt die Anstrengungen, die die internationalen 
und Jegiona1en Finanzinstitutionen unternehmen. um Mittel fIIr 
die Umsetzung der guatemaltekischen Friedensab)commen. 
namentlich noch des Umfassenden Abkommens llber die 
Menschemecbte, zu mobilisieren; 

6. begrqjJt tJUjJenJem die &eiwilligen BeitriIge, die bereits 
8D den vom Generalsekrelllr geschaffenen Treuhandfonda fIIr 
den guatemaltekischen Friedensprozeß entrichtet wurden. und 
bittet die intemationa1e Gemeinschaft, weitere BeitrIIge an den 
Fonds zu entrichten; 

7. fordert die RIlgierung Gnatemala. und die Unidad 
RIlvolucionaria Nacional Guatemalteca atif, die in dem ersten'" 
und zweite. Bericht des DIrektors der Mission enthaltenen 
Empfehlungen nmmsetYm und ihre Verpflichtungen aus dem 
Umfassenden Abkonunen über die Menschenrechte sowie die 
Menschenrechtsaspekte des Abkommens über die Identitllt und 
die RIlchte der autochthonen Bevlllkerungsgrappen voll zu 
erl'flllen; 

8. verweist VOll neuem auf die Wichtigkeit der von den 
Parteien in dem Umfassen<len Abkommen über die Men
schenrechte eingegangenen Verpflichtung, der Mission ihre 
grfißtmHgIiche Unterstillzungundjedwede7usammenmtJeitzu 
gewIlhren, die sie zur Wabmehm'mg ihrer Aufgaben benötigt, 
inabesondere was die Sicherheit der Mitglieder der Mission 
betrifft; 

9. fordert die Parteien auf, zu einer Binigung llber den 
Punkt 'Soziollkonomische Aspekte und die Agrarsitaation" zu 
gelangen, der zur Zeit im Verhandlungsproz erIlrtert wird, 
und sich um den möglichst bnldigen Absch1uß eines Ab
kommens llber einen tragfähigen und dnuerbaften Frieden zu 
bemllben; 

.. Sle!teResoJutlon4S1163 • 
•• A/49J8S6, Aohang. 
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10. ~ den GenemIsekretlir die (lenel'8hläsannnlung 
iIber die Durchfllbnmg dieser Resolution voll nntenicbtet zu 
halten. ' 

107. Pknarsllvmg 
14. September 1995 

4'J243.~nfehtsfaetllclterOrga"lsallouenbei 
der \'Wrten WeItfraueukoDferenz: Maßnahmen filr 
GleichlIerecld:IguD EntwiekIuDg und Frieden 

I 

Die Generr4versommlung. 

unter HinW,eIs anf die Resolntion 1296 (XLIV) des 
Wirtschafts- uDd Sozialrats vom 23. Mai 1%8 Ober die 
Regelungen betleffend Konsultationen mit den nic!dstaetli<:hen 
OIganiBation~ 

suwie unte7 Hinweis anf die Resolution 1987120 des 
Wirtschafts.. una Sozialrats vom 26. Mai 1987. in der der Rat 
beschloß, daß dje Kommission fIJr die Rechtsstellung der Frau 
zum \Wbereili!1I8S"I'l!8I1,fIJr Weltfrauenkonfere bestimmt wird" , 

unter Hinw anf die Resolution 48/108 der GeoeralYeJ:'o 
sammlung vom 20. Dezember 11193. mit der die Versammlung 
die Modaljtl!tm flJrdie 'Thi\nabme der nic!dstaatlieben Organi
sationen an der nferenz und an ihrem Vorbereitnngsprozeß 
sowie fIJr ihren dieshezilglicben Beitrag verabschiedet bat, 

betonend, die in der Anlege zu Resolution 48/108 
enthaltenen iuI$IIln fIJr die Akkreditierung nichtstaatlic:her 
Organisationeni bei der Konferenz transparent und gerecht 
angewandt werren sollten, 

ernelit erk1i/rend, daß es wichtig ist, daß die nichtstaatIi
eben ~onen an der Konferenz und an ihrem Vor-
bereitunisProzts teiJnehn!ll1l. , 

feststel1end,~ den zahJreicIien nicJdstaatJieben Organisa
tionen mehr t und Gelegenheit gegeben werden muß. ihre 
Qualifikation ,fIJr die Akkreditierung bei der Konferenz ZU 
kIlIren, , 

1. ersucJ das Sekretariat der Vierten Weltfrauen
konferenz: Maßnahmen fIJr Gleichberechtigung, Entwicklung ... ~----""""""' .... -15. März 199 . einen Antrag anf Akkreditierung hbi der 
Konferenz t hatte, bislang jedoch nicht akkreditiert 
worden ist, schriftlich die Clrilnde bekann1zugehen. 
WIII'UIIl das • den Namen der OIganiBation nicht zur 
Akkreditierung F. die Kommission fIJr die RechIBsteIlung der 
Frau weitergel;tet hat; 

das Konferenzsekre1at ~ die 
OIganiBationen, anf die in den ZIffern 1 und 

onjJ!lIäI wird, zu bitten, binnen vier Wochen VOll 

dem Datum ObemtittIung der schrlftIicben Mitteilung des 
Sekretariats w . einschlllgige lDformationen ilher ihre 
Qualifikation fIJr eine Akkreditierung vorzulegen; 

3. ersucht darum, daß das Konferenzsekretarlat die 
Entgegennahme und Bewertung. im Binklang mit den Be
stimmungen der Anlege ZU Resolution 48/108 der GeoeraIver
sammlung, aller bereits zuvor vorgelegten lDformationen 
sowie der von den nicJrtstaat1icben Organbl8tionen gemDB 
Ziffer 2 vorgelegten Informationen Obernimmt; 

4. ersucht das Konferenzsekret die Frist fIJr Ak
kreditierungsantrlige nichtstaat1icher OIganiBationen bis zum 
28. April 1995 zu verlllngern, die bis dahin eingegangenen 
Antdlge auch weiterhin zu prlIfen und sicherzustellen, daß 
diese AntrIlge einer tnmspaienten PrIIfung im Binklung mit den 
in der Anlege zu der Resolution 48/10g niedergelegten 
Kriterien unterzogen werden; . 

S. ersucht das Konferenzsekret Q14/Jenfem, vor der 
Eioberufung der Arhei1stagung 1995 des Wo:tschafls.. und 
Sozialrats eine Liste der nichtstaatlicben 0IganiBati0nen zu 
erstellen, anf die in den ZIffern 1 und 4 Bezug genommen 
wird, die nach Prilfung aller zur Verfilgung stehenden infor
mationen allem Anschein nach die in der Anlege zu der 
Resolution 48/108 niecfetEelegten Kriterien fIJr die Ak
laeditierung bei der Konferenz erfilllen; 

6. ersucht das Konferenzsekret ferner. allen MIt
gIiedero des WJrISChafIs- und SoziaIrats spi!testens eine Woche 
vor der Arbeitstagung 1995 des Rates eine Liste der in den 
Ziffern 1 und 4 genannten nichtBtaatlicben OIganiBationen 
vorzulegen, die das Sekretariat nicht fIJr eine Aklaeditierung 
empfiehlt, samt einer enlliptechenden BegrOndung; 

7. ermlJchtlgt den WIIIschafts.. und Sozialmt, anf seiner 
Arbeitstagung 1995 einen Beschluß Ober alle noch unerledig
ten Vorschläge in bezog anf die Akkreditierung von nicht
staatlichen OIganiBationen zu fassen; 

8. ersucht das Konferenzsekretar nach der abschlie
ßenden PrIIfung der Liste der nicJrtstaadieben OrganisatIonen, 
anf die in den ZIffern 1 und 4 Bezug genommen wird, durch 
den WirtschafIs-,und SoziaIrat diese Organisationen omgehend 
von der endgilltigen Entscheidung des Rates zu benach
richtigen. 

102. Plenarsitvmg 
21. AprU 1995 

4'1244. WeltfrIedenswoehe 

Die Generalversammlung. 

eingedenk dessen, daß die F6rderung des FrIedens und die 
Verhiltong des Krieges zu den vorrangigen Zielen der Ver
einten Nationen gehl!ren, 

In der Erkenntnis. daß in der PrlIambel der Charta der 
Vere,inten Nationen verkllndet wird, daß die Viliker der 
Vereinten Nationen fest entschlossen sind, ldInftige Ge
schlechter vor der Gei8eI des Krieges zu bewahren, die 
zweimal zu ihren Lebzeiten unsagbares Leid Ober die Mensch
heit gebracht bat, 

dartm erinnernd, daß die Vereinten Nationen geschaffen 
wurden, um Krieg zu verbindern und Frieden durch friedliche 
Mittel und Verhandlungen herbeizuffIhren sowie um die 
internationale Zusammenarbeit ZU fiIrdern, 
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sowie rmler Hilrwels auf ihre Resolution 47/120 A vom 
18. Dezember 1992, in der sie den Bericht des Generalsekre
tärs mit dem Titel • Agenda fiIr den Frieden"" begrllllte und 
dabei die Bedeutoog der vorbeugenden Diplomatie und der 
Friedensslcherungseinslltze hervorhoh, 

rmler Hilrwels darauf, daß die·Vereinteo Nationen 1995 
zum Jahr der Toleranz erklllrt haben", 

In Anerkennung der bedenteoden Rolle, welche die AbrfI
stungswoche, die gleichzeidg mit der Weltfriedenswoche 
begangen werden wird, bei der Förderung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit spielt, 

sowie In Anerkennimg des universalen Charakters der 
Vereinteo Nationen, die das einzige Instrument der weltweiteo 
Interdependenz und Zusammenarbeit sind, das über die 
moralische Autorität und den Einfluß verfilgt, den Weltfrieden 
zu f!lrdern und zu erhalteo, 

ferner In Anerkennung dessen, daß es gilt, eine Kultnr des 
Friedens zu f!lrdern, 

besorgt darilber, daß KoDflikte der jilngsten Zeit zwischen 
Staaten beklagenswerte ethnische Auseinandersetzungen, 
ZersWrtmg und die Vertreibung von EinzeIpersonen und 
Bevölkerungsgruppen mit sich gebracht haben, 

zutf4st besorgt über die große Zahl von Zivilpersonen, 
insbesondere Frauen und Kinder, die bei den in den 1etzten 
Jahren inuner hliufigeren bewaffiteten KonfIikteo ver1etzt oder 
getötet worden, 

In der Erlumntnis, daß die Organisationen der BOrgergeseH
schaft heute eine wichdgere Rolle bei der Förderung der 
1bleranz und der Verstllndigung spielen, 

I 

fiberzeugf, daß eine kurze Zeit des Friedens aufgrund einer 
Waffeorobe oder eines Waffenstillstand Möglichkeiten 
eröffnen kann. einen gerechteo und dauerhaften Frieden auf
zubauen, 

mit Genugtuung über die wertvollen Inidativen, die vom 
KinderhiJfswerk der Vereinteo Nationen mgriffen wurden, um 
"Thge der Ruhe" und "Friedenskoxridore" zu ermöglichen, die 
genutzt wurden, um Kindern im WIIrgegriff bewaffneter Kon
flikte humanitllre Hi1fe zu gewilhren, wie beispielsweise 
Impfungen, Gesundheitsfllrsorge, Nahrungsmittel und Klei
dung, 

1. beschlUifJt, die am 24. Oktober 1995 beginnende 
Woche, in feierlicher Begehung des fllnfzigsten Jnhrestages 
der Vereinteo Nationen, zur Weltfriedenswoche zu erklllren; 

2. billigt die Proklamation der Weltfriedenswoche! deren 
Wortlaut dieser Resolution nIs Anlnge beigefllgt ist; 

3. binet nUe Mitg1iedstnateo, diese Aufgsbe der Zu
sammenarbeit mit ihren eigenen StaatsbOrgern und mit den 
Organisationen der BOrgergeseUschaft anzupacken, damit die 
Proklamation einer weltweiten Woche des Waffenstillstands 
oder der Waffenruhe wllhrend der Begehung des fllnfzigsten 

" A/47n:n.sw.lll; _ 0jfIcI0l_ ~the Securily CouncII, Fo1tyo 
_ Yem; Supp_for April, May anti Jrmell192, Dolauuent S/24111. 

.. Siehe ResolutIon 48/126. 

Jahrestages der Vereinten Nationen die größtmögliche Öffent-
1icbkeitswirkung und UnteIstiltzimg erhält; 

4. ersucht den OeneralsekretlI, sicherzustellen, daß diese 
Resolution durch die Sekretarials-Hauptabteilung Presse und 
luformation größtmögliche Verbreitung erfiIhrt; 

5. ersucht den Genernlsekretllr fll4IJeniem, der General
versammlung auf ihrer fllnfzigsten Thgung über die Durch
fllhrung dieser Resoludon Bericht zu erstatten. 

ANLAGE 

105. Plenarsitzung 
12. Juli 1995 

Pmklomatlon der WeltfrfedeDswoehe 

In der Erwllgung, daß die Generalversammlung einmildg 
beschlossen hat, in Begehung des fllnfzigsten Jahrestages der 
Vereinteo Nationen die Weltfriedenswoche zu verkllnden, 

In der Erwl/gUng, daß die Förderung des Friedens und die 
Verhütung des Krieges zu den vorrangigen Zielen der Ver
einteo Nationen gehören, 

In der Erwllgung, daß sich die Vereinten Nationen durch 
ihre Begril8ung der "Agenda fiIr den Frieden" erneut den 
Bemilhangen zur Herbeifllhrung eines weltweiteo Friedens im 
Einklang mit den Zielen und Orundsiilzen der in San Francisco 
unterzeichoeteo Charta der Vereinteo Nationen verschrieben 
haben, 

In der Erwilgung, daß die Vereinten Nationen mit der 
Erhöhong der Anzahl und der Größenordnung ihrer Friedens
sicherungseinsi!tre ihr EinIreteo fiIr die Aufgabe der Friedens
sicherung und der Friedensschaffung unter Beweis gestellt 
haben, 

In der Erwilgung, daß die Weltfriedenswoche fiIr die 
. Regierungen, die Organisationen der BOrgergeseUschaft, die 

lokalen Gemeinwesen und Einzelpersonen eine besondere 
Möglichkeit darstellt, sich an neuen Inidativen zur Verwirk
lichung des lobenswerten Zieles der KonfliktIösung, von 
Waffeoroben und von Waffensti1lstlinden sowie einer Zeit 
weltweiteo Friedens zu betei1igen, die fiIr humanitllre Hilfs
maßnahmen genützt werden könnte, die so lebensnotwendig 
geworden sind, 

verldlndet die Generalversammlung somit feierlich die 
Weitfriedenswoche, die am 24. Oktober 1995 beginnt, damit 
sie mit der Begehung des fllilfzigsten Jahrestages der Vereinteo 
Nationen zusammenfllllt. 

4'1252. StIlrkung des Systems der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

In der Erwilgung, daß der fllnfzigste Jahrestag der Ver
einteo Nationen in einem Augenblick, in dem sich die Ver
einten Nationen fiIr die Herausforderungen des einund
zwanzigsten Jahrhunderts rOsten, Gelegenheit fiIr eine Über
prüfung und Stärkung des Systems der Vereinteo Nationen 
bietet, 
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entsc~ die RolIe, die KapazitlIt, die WIrksamkeit und 
die Effizienz cI$ Systems der Vereinten Nationen zu stärken 
und so seine ~g zu verbessern, um die Möglichkeiten 
der~. im EInklang mit den Zielen und Gnmdslltzeu 
der Charta der Vereinten Nationen voll zur Entfaltung zu 
bringen und . auf die BedlIrfnisse und Bestrebungen 
der Mitgli eingehen zu können, 

im Bewl4Ptse~ der Wichtigkeit einer tragfähigen finanziel
len Basis und IIlIgem.essener und vorltersehbarer Ressourcen 
flIr das effektiv~ Funktionierpn des Systems der Vereinten 
Nationen, 1

1 

ermutigt d h die laufenden Bemllhungen zur Ver-
besserung der Vi a1tung. des Managements und der Leistung 
des Systems Vereinten Nationen, 

feststellend, in der allen Mitgliedstaaten offenstehenden 
Ad-hoc-Arbeits zur Ausarbeitung einer Agenda flIr 
Entwicklung, Hochrangigen, allen Mitgliedstaaten offen-
stehenden Arbe'- gruppe flIr die Finanzlage der Vereinten 
Nationen, der Mitgliedstaaten offenstehenden Arbeits-
gtuppe zur der ausgewogenen Vertretung und der 
Erhöhung der der Mitglieder im Sicherheitsrat, der 
Informellen, all Mitgliedstaaten offenstebenden Arbeits-
grappe zur A itung einer Agenda fUr den Frieden sowie 
im Rahmen der . en lIher mögliche neue Modalitä-
ten der Fmanzi g der operativen Entwicklungstätigkeiten, 
die alle der Geheralversammlung Bericht erstatten, bereits 
wichtige Arbeit ~1eiatet wird, 

sowie feststeiremt. daß der Generalsekretär und eine Reihe ---r---JCommissionen, Institutionen, Gelehrte und andere Sachver-
atändige das Sy der Vereinten Nationen untersucht und 
eine Reihe von nahmen zur Neubelebung, Stärkung und 
Reform des SY, der Vereinten Nationen empfoblen haben, 

1. besmuJ~s~:=n Mitgliedataaten offenstehende hochrangige Ar itsgrappe der Generalversammlung unter 
dem Vorsitz des· der Generalversammlung und mit 
zwei von der f· gruppe zu wählenden stellvertretenden 
Vorsitzenden e· . chten, die nach Bedarf Untergruppen 

! 

einrichten kann, die allen Mitgliedstaaten zur Thilnahme 
offensteben; 

2. beschJWIt lZ14fJerdem, daß die Arbeitsgrappe eine 
grOndliche ÖberprIIfwig der Studien und Berichte der zuaIän
digen Organe der Vereinten Nationen und der Vorlagen der 
Mitgliedstaaten und Beobachter sowie der Studien und 
Berichte unabhängiger Kommissionen, nichtstaatlicher 
Organisationen und von Institutionen, Gelehrten und anderen 
Sachverständigen zu Themen im Zusammenhang mit der 
Neubelebung, Stärkung und Reform des Systems der Ver
einten Nationen vornehmen wird, die von der Arbeil5grappe 
mit Un~ des Sekretariats ausgewählt werden, und 
daß sie ohne ObeiSchneidung mit oder Behindernng der Arbeit 
der anderen zuvor genannten Arbeitsgtuppen im Konsens 
festlegen wird, welche sich daraus ergebenden Ideen und 
Vorschläge sich ihrer Auffassung nach flIr den Zweck der 
Neubelebung, Stärkung und Reform des Systems der Ver
einten Nationen in ErfIIllung der Gnmdslltze und Ziele der 
Charta der Vereinten Nationen eignen; 

3. ersucht die Amtstriiger der Arbeitsgruppe, oogel
mii8ige Kontakte zu den Amtstrligern der genannten Arbeits
gtuppen zu unterhalten; 

4. ersucht die Arbeitsgruppe, ihre Sacharbeit wiihrend 
der filnfzigsten Thgung der Generalversammlung zu beginnen 
und vor Ende dieser Thgung einen Bericht über ihre Arbeit 
vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen, die durch einen Thmhandfonds zu ergänzen 
sind, fUr den freiwillige Beiträge erbeten werden könnten, der 
Arbeitsgrappe volle Unterstlllzung zu gewfihren, einschließlich 
der Einrichtungen und Unterstlltzungsc!ienste, die flIr die 
Durcbfllhrung ihrer Arbeit erforderlich sind; 

6. beschlll!fJt, den Punkt ·Stärkung des Systems der 
Vereinten Natimien· in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
fiInfzigsten Thgung aufzunehmen. 

50. Plenars/tvmg 
14. September 1995 




